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Beratungsfolge Datum Behandlung 
   

 Stadtrat 21.05.2014 öffentlich 
   

 

 

Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO 

 

 

Anfrage 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

 

Vandalismus, illegal auf fremdes Eigentum gesprühte Graffiti und sonstige Farbschmierereien 

verunstalten – nach Auffassung vieler Bürger und ausweislich der Polizeistatistik wieder stark 

zunehmend – das Bild unserer schönen Stadt, verunsichern unsere Mitbürger und schrecken 

Touristen ab.  

 

Vor diesem Hintergrund bitte ich Sie um die Beantwortung folgender Fragen: 

 

1. In wie vielen Fällen wurden 

a) im Jahr 2012 

b) im Jahr 2013 

städtische Gebäude oder Einrichtungen der Stadt mit Farbe besprüht oder beschmiert und 

wie hoch war der hierdurch verursachte Schaden? 

 

2. Werden neben staatlichen Strafverfolgungsmaßnahmen auch Maßnahmen städtischer 

Ämter zur Einwirkung auf ermittelte Täter wirksam? Wenn ja, welche – wie werden z.B. die 

Aktivitäten und etwaigen Erfolge der „AG Graffiti“ eingeschätzt? 

 

3. Werden zusätzliche Maßnahmen staatlicher oder kommunaler Stellen zur Ermittlung von 

Tätern und zur Einwirkung auf ermittelte Täter für erforderlich erachtet? Wenn ja, welche? 

 

 

 

 

  

 

Herr Hutt, Fraktion CDU 
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06.05.2014, gez. i. A. Merten   

Datum, Unterschrift 
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